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www.barnim.de 

Aktuelle Lage der Ausbreitung  
der Afrikanischen Schweinepest und 

Schulung zur Fallenjagd im Landkreis 
Barnim 

 

Kreisveterinärdirektor  

Dr. Volker Mielke  

Amtstierarzt des Landkreises 
Barnim 
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Gliederung 

  

1. Was ist ASP? 
 

2. Seuchenausbreitung 
 

3. Angeordnete und durchzuführende 
Maßnahmen 
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Was ist ASP? 

- Keine Zoonose !!! 

- Der Mensch kann sich weder anstecken noch 
erkranken! 

- hochansteckende anzeigepflichtige Viruserkrankung 
mit seuchenhaften Verlauf 

- ausschließlich Haus- und Wildschweine befallen 

- KSP und ASP haben unterschiedliche Erreger 

- Unterscheidung anhand der Symptome nicht möglich 

- kein Impfstoff gegen ASP  
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Landkreis Barnim Klinik 

• Fieber 

• Fressunlust 

• Blutungen (Ebola der 

Schweine) 

• Blaufärbung bei Erregung 

(ab Tag 6/7) 

• Bewegungsstörungen 

(Tag 8) 

• Bewusstseinstrübung, 
Festliegen (Tag 8/9) 

• Tod nach 6 bis 10 Tagen 
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TIERGESUNDHEIT 

AFRIKANISCHE SCHWEINEPEST 

Seite 6 

Landkreis Barnim 

Überlebensfähigkeit  
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Seuchenausbreitung 
Aktuell 
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Angeordnete Maßnahmen im 

gefährdeten Gebiet 

 
• Jagdverbot für alle Tierarten 

• Ausweisung eines potenziellen Kerngebietes innerhalb 

des gefährdeten Gebietes mit  vorläufiger mobiler 

Abgrenzung und Betretungsverbot für Wald und offene 

Landschaft 

• Verwertungsverbot für Heu, Gras und Stroh in 

Schweinehaltungen 

• Nutzungsverbot für land- und forstwirtschaftliche 

Flächen 

• Schwerpunkt aktive Kadaversuche  
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Weiße Zone 

um die 

Kerngebiete 

in den 

Landkreisen 

Spree-Neiße, 

Oder-Spree 

und Dahme-

Spreewald 

 

1350 km² !!! 
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 147 positive 

Fälle 

 300 km²  

 Gefährdetes 

Gebiet 

  

Kerngebiet MOL 
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Gesamtlage im Land Brandenburg  

Restriktionszonen komplett 

Seite 12 

Sachsen 

 

Landkreis Görlitz 
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01.12.2020 Stand in Polen 

Quelle: https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/ 
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Stand in Polen 

Quelle: https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/ 
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Stand in Polen 

Quelle: https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/afrikanische-schweinepest/ 

21 Kilometer 
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Maßnahmen im gefährdeten 

Gebiet 

 
• Jagdverbot für alle Tierarten 

• Ausweisung eines potenziellen Kerngebietes innerhalb 

des gefährdeten Gebietes  

• im Kerngebiet: mobile Abgrenzung und 

• Betretungsverbot für Wald und offene Landschaft 

• Verwertungsverbot für Heu, Gras und Stroh in 

Schweinehaltungen 

• Nutzungsverbot für land- und forstwirtschaftliche 

Flächen 

• Schwerpunkt aktive Kadaversuche  
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Freigabe von Flächen im 

gefährdeten Gebiet 

• Erst nach Absuche! 
 
• Organisation der Absuche  

• Menschenkette 
• Hunde 
• Drohnen 
• Hubschrauber mit Wärmebild 
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Einsammeln von Fallwild  

 
• Auftrag BDG ausgelöst 

 

• vorerst nur  

 Einsammeln  

 von Fallwild in 

 der PZ 

 

• Bereitstellung  

 von SecAnim  

 Tonnen 
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Landkreis Barnim 

Angeordnete Maßnahmen in 

den freien Gebieten im 

 
 

• Angeordnet allen Jägern per  

 Tierseuchenallgemeinverfügung,  

 gilt seit dem 08.10.2020,: 

– verstärkte Bejagung  

– Untersuchung jedes erlegten Stück 
Schwarzwild 

– verstärkte Fallwildsuche 

– Probenahme von jedem Stück Fall- und 
Unfallschwarzwild 

 

Seite 20 

Anordnung an alle Jäger 
 
Fallwild und Unfallwild 

 

1. Tupferprobe entnehmen 

2. Wildursprungsschein ausfüllen 

3. Probe zum Veterinäramt! 

4. Antrag auf 

Aufwandsentschädigung (50€) 
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Anordnung an alle Jäger 
 

 

 
Erlegtes Wild  

 

1. Blutprobe entnehmen,  

2. Untersuchungsantrag ausfüllen 

3. Probe beim Veterinäramt abgeben 

4. grüne Durchschlag des Wildursprungsscheines ist 

dem Veterinäramt zusätzlich zur Probe, separat zu 

übergeben. 

5. in freien Gebieten kann derzeit die Vermarktung oder 

die Verarbeitung des Tieres noch ohne Vorliegen 

eines Untersuchungsergebnisses erfolgen  
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Anordnung einer Pufferzone 

im Landkreis Barnim 

 Tierseuchenallgemeinverfügung, gilt ab dem  

06. November 2020: 

• Einrichtung einer Pufferzone in den Gemarkungen der 

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen 

• Einrichtung einer zentrale Wildsammelstelle in der 

Hohensaatenerstraße 30 in Lunow 

• Möglichkeit des zentralen Aufbruchs und der 

Entsorgung der tierischen Nebenprodukte 

• Probenentnahme und Sicherstellung des Wildes bis 

zum negativen Untersuchungsergebnis  

• Aufkauf des erlegten Schwarzwildes bei Inkrafttreten 

des Erlasses am 09. November 2020 (in Planung) 
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Pufferzone  

im Barnim 
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Zaunbau an der Oder 
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Beschilderung der 

Hauptzufahrtswege 
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zentrale Wildsammelstelle 
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Aufkauf von Schwarzwild 

 
• Bereitstellung von Tonnen an zentraler Wildsammelstelle 

in Lunow 

• Beprobung durch Jäger oder Bewirtschafter 

• Entsorgung durch SecAnim 
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Internetauftritt 
 

 
• Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügungen 

• Negativbefunde/ Untersuchungsergebnisse 

• Merkblätter 

• Aktuelle Informationen für Jäger, Bürger, Schweinehalter 

und Landwirt sowie Einsatzkräfte 
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Monitoring 
 

 

 
Erlegtes Wild  

 

1. Blutprobe entnehmen,  

2. Untersuchungsantrag ausfüllen 

3. Probe beim Veterinäramt abgeben 

4. grüne Durchschlag des Wildursprungsscheines ist 

dem Veterinäramt zusätzlich zur Probe, separat zu 

übergeben. 

5. Vermarktung oder die Verarbeitung des Tieres kann 

derzeit noch ohne Vorliegen des 

Untersuchungsergebnisses erfolgen.  
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Monitoring 
 

 

 
Erlegtes Wild  

 

1. Blutprobe entnehmen,  

2. Untersuchungsantrag ausfüllen 

3. Probe beim Veterinäramt abgeben 

4. grüne Durchschlag des Wildursprungsscheines ist 

dem Veterinäramt zusätzlich zur Probe, separat zu 

übergeben. 

5. Vermarktung oder die Verarbeitung des Tieres kann 

derzeit noch ohne Vorliegen des 

Untersuchungsergebnisses erfolgen.  
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Monitoring 
 

 

 
Erlegtes Wild  

 

1. Blutprobe entnehmen,  

2. Untersuchungsantrag ausfüllen 

3. Probe beim Veterinäramt abgeben 

4. grüne Durchschlag des Wildursprungsscheines ist 

dem Veterinäramt zusätzlich zur Probe, separat zu 

übergeben. 

5. Vermarktung oder die Verarbeitung des Tieres kann 

derzeit noch ohne Vorliegen des 

Untersuchungsergebnisses erfolgen.  
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Fallenjagd 

 
• Keine Jagd in Kerngebiet und 

weißer Zone 

• Entnahme aus Seuchengründen 

• In LOS und MOL bereits über 50 

Fallen installiert 

• Ziele:  

• Schnellstmögliche Entnahme 

von Schwarzwild  

• Schwarzwild was lebend 

gefangen und erlöst wird, 

stirbt nicht an der Seuche 

• Tiere müssen nicht mühselig 

als Fallwild geborgen werden 

 

Weiße Zone LOS 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit  


